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Intelligent Teilen - Spieltheoretische und praktische
Überlegungen 'zur Teilung von Sachgesamtheiten
Vortrag von Notar Dr.·Robert Walz/LL.M. (Chicago) am 3. Dezember 2007 in München

Gegenstand der familien-, erb- und gesellschaftsrechtlichen
Praxis ist häufig die Aufteilung bestimmter Vermögenswerte.
Geschieht dies mithilfe eines als "gerecht" empfundenen Ver­
fahrens, welches auch die Präferenzen der Parteien berück­
sichtigt, lassen sich Konflikte bei der Auseinandersetzung ver­
meiden. Derartige Verfahren zur "intelligenten" Teilung von
Sachgesamtheiten waren Thema des Vortrags von Dr. Robert
Walz am 3.12.2007 bei einer Veranstaltung des Centrums fur
Verhandlungen und Mediation (cvm) an der Ludwig-Maximi­
Hans-Universität München in Zusammenarbeit mit der DAJV
Student Division Chapter Süd.

Zu Beginn der Veranstaltung führte Professor Dr.Horst Eiden­
müller, Leiter des Centrums für Verhandlungen und Mediation
(cvm) an der Ludwig-Maximilians-Universität München, in
das Thema des Vort:rags ein und stellte den Zusammenhang
zwischen Streitbeilegung und Teilungsverfahren her. Sei etwa
in einer Mediation die Art und Weise einer Teilung streitig,
könne der Vorschlag eines geeigneten Teilungsverfahrens bis­
herige Kooperationsgewinne sichern. Nach kurzer Vorstellung
des Referenten lobte Professor Dr. Eidenmüller auch die gute
Zusammenarbeit mit der Student Division der DAJV.

Dr. Walz begann seinen Vortrag mit der parstellung verschie­
dener kooperativer und distributiver Verfahren zur Teilung
von Sachgesamtheiten. Kooperative Verfahren wie Verhand­
lung, Schlichtung (§ 15a EGZPO)t, Mediation und Nachlass­
auseinandersetzung seien zwar aufwändiger, ermöglichten je­
doch Kooperationsgewinne für alle Beteiligten. Dagegen sei
Ziel der distributiven Verfahren .lediglich eine faire Wertver­
teilung, nicht aber einWertgewinn.

In seinem Hauptteil erläuterte Dr. Walz einzelne distributive
Verfahren unter Berücksichtigung ihrer Vor- und Nachteile.

Die Aufteilung mit alternierendem Wahlrecht2 erklärte Dr.
Walz als ein Verfahren, bei dem die Parteien abwechselnd ein­
zelne Gegenstände einer teilbaren Sachgesamtheit wählen. Von
Vorteil sei, dass das Verfahren automatisch ablaufe, sobald es
einmal begonnen habe. Allerdings bleibe eine wertgleiche Ver­
teilung dem Zufall überlassen.3 Auch sei im Vorteil, wer zuerst
zugreife. Letzteres lasse sich kompensieren, indem derjenige,
der als zweites wähle, zweimal aussuchen dürfe, oder der erste
Zugriff gelost werde. In diesem Zusammenhang erwähnte Dr.
Walz kurz· das altbekannte, auf dem Zu(allsprinzip beruhende
und daher faire Losverfahren, wies jedoch aufSchwierigkeiten
mit § 762 BGB hin4
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1 Dazu näher Prütting (Hrsg.), Außergerichtliche Streitschlichtung, München
2003.

2 Auch "Abwechseln" genannt, vgl. Duve/Eidenmüller/Hacke, Mediation in
der Wirtschaft, Köln et al. 2003, S. 211 f.

3 Daher eignet sich das Verfahren insb. bei größeren Sammlungen von Ge­
genständen mit unklarem Wert, Duve/Eidenmüller/Hacke, Mediation in der
Wirtschaft, Köln et al. 2003, S. 211 f.

4 Dazu näher .. Walz/Schneeweiß, Formularbuch Außergerichtliche Streitbeile­
gung, Köln 2006, § 15 RdNr. 2, 6 ff.

Sodann erläuterte Dr. Walz das insbesondere bei Erbstreitig­
keiten erprobte Auktionsverfahren5• Dabei werde jeder Ge­
genstand intern unter del1 Beteiligten versteigert. .Wer den
höchsten Betrag biete, erhalte den Gegenstand provisorisch
zugewiesen und zahle den gebotenen Betrag in eine gemein­
same (fiktive) Kasse. Diese werde schließlich entsprechend der
jeweiligen Teilungsquote unter den Beteiligten aufgeteilt, so
dass am Ende jeder wertmäßig .seinen Anteil entweder in Form
von Gegenständen oder durch eine Ausschüttung des Verstei­
gerungserlöses bekomme. Da das Verfahren die objektiven wie
subjektiven Interessen quantifiziere, sei es aus Sicht der Betei­
ligten "gerecht". Chancengleichheit bestehe jedoch nur, wenn
die Beteiligten finanziell gleich leistungsfähig seien.

Bei teilbaren oder mehreren gleichwertigen Gegenständen ist
nach Ansicht von Dr. Walz insbesolldere das Aufteilungs- und
Auswahlverfahren6 geeignet. Dabei teile die eine Partei die
Gegenstände, woraufhin die andere Partei ihren Anteil wäh­
le. Da der Aufteilende nicht wisse, welchen Anteil der andere
wählt, werde er· zwei gleichwertige Anteile bilden. Wisse er
aber um die Präferenzen des Wählenden, könne der Aufteilende
ungleiche Alternativen bilden, um sich so den größeren Anteil
zu sichern. Denkbar sei auch, dass der Aussuchende das Ver­
fahren scheitern lasse, indem er eine Wahl verweigert. Daher
empfahl Dr. Walz eine verfahrenssteuernde Vereinbarung, wel­
che bedingte Angebote des Aufteilenden und bei Überschrei­
tung der Annahmefrist durch den Wählenden einen Wechsel
des Wahlrechts vorsehe. Abschließend verdeutlichte Dr. Walz
das Aufteilungs- und Auswahlverfahren am Beispiel des "shoot
out"? bei Beendigung eines Joint Venture. J

Nur kurz beschrieb Dr. Walz das "Adjusted Winner"-Verfah­
ren8, das ähnlich wie das Auktionsverfahren die subjektiven
Interessen der Beteiligten wertmäßig, nämlich mittels eines
Punkteschemas berücksichtige. Dabei verteilen die Beteiligten
zunächst jeweils 100 Punkte9 auf die einzelnen· Gegenstände.
Danach bekomme Jeder Beteiligte provisorisch die Gegenstän­
de, die er selbst am höchsten und höher als die anderen Beteilig­
ten bewertet habe. In der anschließenden ersten Angleichungs­
phase werde für jeden übrigen Gegenstand das Verhältnis der
Punktzahl des anfänglichen Gewinners zu der des anfänglichen
Verlierers ermittelt und der Gegenstand mit dem niedrigsten
Quotienten an den Verlierer übertragen. Um Punktgleichheit

5 Ausführlich Walz/Schneeweiß, Formularbuch Außergerichtliche Streitbei­
legung, Köln 2006, § 17.

6 Auch "Einer teilt, der andere sucht aus", Duve/Eidenmüller/Hacke, Media­
tion in der Wirtschaft, Köln et al. 2003, S. 212.

7 Ausführlich Walz/Schwarz, Formularbuch Außergerichtliche Streitbeile­
gung, Köln 2006, § 20.

8 Nach ihren Entwicklern auch Brams/Taylor-Verfahren, vgl. Brams/Taylor,
The Win-Win-Solution: Guaranteeing Fair Shares to Everybody, New York
et al. 1999, S. 69 ff. Ausführlich dazu Fabricius/Fabricius-Brand, Mehr
Fairness und Gerechtigkeit in familien-rechtlichen Verfahren mit "win­
win"? - Teil 1, ZKM 2/2007, S. 58 ff. sowie Duve/Eidenmüller/Hacke,
Mediation in der Wirtschaft, Köln et al. 2003, S. 214 ff.

9 Fiktive Zahl, entscheidend ist, dass die verteilte Punktzahl bei den Parteien
gleich hoch ist, Fabricius/Fabricius-Brand, Mehr Fairness und Gerechtig­
keit in familien-rechtlichen Verfahren mit "win-win"? -Teil 1, ZKM 2/2007,
S. 58, 59.
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zu erzielen, werden schließlich die übrigen Gegenstände ent­
sprechend der relativ~n Bewertung der Beteiligten geteilt oder
durch Geldzahlung ausgeglichen. Wegen der hierrur genutzten
Forn1el a(1)x=b(1)(1-x)+b(2)+b(3)10 ist das Verfahren nach
Auffassung von Dr. Walz mathematisch sehr anspruchsvoll.

Bei der Final-Offer-Arbitration (FOA)l1 erfolge die Vertei­
lung durch Drittentscheidung anhand verbindlicher Angebote.
Dabei unterbreiten die Parteien jeweils ihr letztes Angebot zur
Gesamtverteilung einem abschließend entscheidenden unab­
hängigen Vermittler, der auf die Wahl eines dieser Angebote
beschränkt sei. Da der Vermittler nach billigem Ermessen ur­
teile und daher kein überhöhtes Angebot annehme, bestehe rur
die Parteien der Anreiz, ein angemessenes Angebot zu unter­
breiten. Neben Kosten- und Zeitvorteilen erwähnte Dr. Walz
auch das mit diesem Verfahren verbundene Wagnis und Risiko
einer Manipulation. Weniger riskant sei eine Variation mit meh­
reren Bieterrunden, bei denen die Beteiligten nach Offenlegen
ihrer Vorschläge die Angebote anpassen können. Installiere
man mehrere Verhandlungsrunden, gleiche das Verfahren der
kooperativen'"Mediation and Last Offer Arbitration" (MEDA-

10 Dabei ersetzen di~ Buchstaben a und b die Beteiligten, die in Klammem
gesetzten Ziffern 1, 2 und 3 die zu verteilenden Gegenstände und x die
unbekannte Größe; erläutert bei Fabricius/Fabricius-Brand, Mehr Fair­
ness und Gerechtigkeit in familienrechtlichen Verfahren mit "win-win"?­
Teil 1, ZKM 2/2007, S. 58.

11 Walz/Walz, Formularbuch Außergerichtliche Streitbeilegung, Köln 2006,
§ 19; Eidenmüller, Hybride ADR-Verfahren bei internationalen Wirt­
schaftskonflikten, RIW 2002, 1, 8 f.
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LOA), einer Mediation mit anschließender Drittentscheidung
nach Scheitern der Mediation.

Zusammenfassend beurteilte Dr. Walz die Tauglichkeit der vor­
~gestelltenVerfahren rur die Praxis und berurwortete angesichts
eigener praktischer Erfahrungen das alternierende Wahlrecht,
das Auktionsverfahren und das Aufteilungs- und Auswahlver­
fahren.

In der anschließenden Diskussion betonte Professor Dr. Eiden­
müller erneut die positive Bedeutung von Verfahren, die auch
subjektive Präferenzen der Parteien berücksichtigen und daher
zur Gewinnoptimierung beitragen. So sei die FOA bereits bei
der Namensvergabe einer größeren Kanzlei erfolgreich erprobt.
AufNachfrage bestätigte Dr. Walz, dass obige Verfahren und die
so gefundenen Ergebnisse wegen der Pflicht zur Vertragstreue
nur selten rechtlich angegriffen werden. Bedenken bezüglich
der rechtlichen Durchsetzbarkeit sittenwidriger Ergebnisse der
FOA begegnete Dr. Walz mit einem Hinweis aufdie diesbezüg­
lich liberale amerikanische Rechtstradition.

Seiner Zielsetzung entsprechend beschränkte sich der Vortrag
auf die Darstellung der verschiedenen Verfahrensabläufe und
ging auf Fragen der rechtlichen Umsetzung nur am Rande ein.
Anschaulich und praxisnah zeigte Dr. Walz Möglichkeiten auf,
Teilungsverfahren interessengerecht zu gestalten. Die anschlie­
ßende rege Diskussion bewies sowohl das große Interesse an
alternativen Methoden der Streitbeilegung als auch die positive
Resonanz auf den Vortrag.

"The Future of Books" - Symposium zur
urheberrechtlichen Zulässigkeit der Google Buchsuche

I. Einführung: Gutep.bergmedien und Internet

Die Gutenbergmedien werden zunehmend durch das Internet
ersetzt. Schon seit Jahren nehmen die Druckausgaben von
Zeitungen und Zeitschriften abI. Ursache und Wirkung ver­
mischen sich hier: Die Internetseiten der Zeitschriften bieten
einerseits Alternativen zur Druckfassung, andererseits eröff­
nen sie rur die Verlage neue Vermarktungsstrategien. Am lu­
krativsten sind aber die Einnahmen aus der Online-Werbung.
auf den Internetausgaben. Deutlich wird dies auch an dem
Umstand, dass die New York Times seit September 2007 ihre
Inhalte nunmehr fast gänzlich kostenfrei zur Verrugung stellt.
Dieser Strategiewechsel hat auch in der deutschen Verlags.,­
landschaft große Beachtung gefunden.

Inwieweit auch Bücher, diese "letzte Bastion des Analogen",
von der Digitalisierung erfasst werden, ist noch offen. Eine
Herausforderung rur den Wirtschaftszweig sind Internetsuch­
maschinen, mit denen sich bequem Bücher durchsuchen las­
sen. Hauptsächlich zu nennen ist der in Deutschland unter der
deutschsprachigen Seite http://books.google.de erreichbare

* Der Verf. ist Wisse Referent am Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Privatrecht, Hamburg.
Vgl. mit statistischem Material Schütz, Deutsche Tagespresse 2006, Me­
dia Perspektiven (MP) 2007, 560 (561), der ausführt, die infolge dramati­
scher Anzeigen- und fortdauernder Auflagenverluste seit dem Jahre 2000
befürchtete Zeitungskrise sei nur marginal eingetreten.· Zudem habe sich
der Anzeigenrückgang verlangsamt (S. 576 f.). Dagegen sei die Zahl der
Ein-Zeitungs-Kreise von 2004 bis 2006 um fünfauf261 Kreise (das macht
insgesamt 59,4%) weiter angestiegen (S. 578).

Dienst der mit Abstand weltweit ruhrenden Suchmaschine.
Das kalifornische Unternehmen digitalisiert Buchbestände und
macht sie online durchsuchbar. Angesichts des angestrebten
virtuellen Katalogs aller Bücher aller Sprachen (bisher aber
vorrangig auf Englisch) macht der Vorwurf des Kulturimpe­
rialismus sowie der "Googlization" der Welt die Runde2

• Dies
ist Folge von Googles Bemühen, das verrugbare Wissen welt­
weit zu bündeln und zugänglich zu machen, aber auch Teil der
"Copyright Wars", die im Zuge der Digitalisierung und Ver­
netzung vonstatten gehen3

•

Dem Aspekt der urheberrechtlichen Zulässigkeit der Volltext­
Recherche in digitalisierten Büchern, wie sie Google anbietet,

2 S. etwa Bracha, Standing Copyright Law on its Head? The Googlization
of Everything and the Many Faces of Property, Tex. L. Rev. 85 (2007),
1799; aus der mittlerweile umfangreichen Literatur sei hingewiesen auf:
Na, Testing the Boundaries of Copyright Protection: The Google Books
Library Project and the Fair Use Doctrine, Cornell lL. and Pub. Pol'y
16 (2007),417; Bisk, Book Search Is Beautiful? An Analysis of Whether
Google Book Search Vio1ates International Copyright Law, Alb. L.J. Sci. &
Tech. 17 (2007), 271; Costantino, Fairly Used: Why Google's Book Project
Should Prevail Under the Fair Use Defense, Fordham IntelI. Prop. Media
& Ent. LJ. 17 (2006), 235; Proskine, Google's Technicolor Dreamcoat: A
Copyright Analysis of the Google Book Search Library Project, Berkeley
Tech. L.l 21 (2006),213; Nimmer, "Google Print Library Project" - Unfair
Use of Copyright, CRi 2006, 1.

3 S. Rösler, Pauschalvergütung für digitale Medieninhalte - Reflexionen der
U.S.-amerikanischen Rechtswissenschaft zum Urheberrecht im digitalen
Zeitalter, GRUR Int. 2005, 991; auch ders., Haftung von Medientauschbär­
sen und ihrer Nutzer in Nordamerika, Australien und Europa, MMR 2006,
503.


